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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen ein Portofrankiersystem und ein Verfahren 
zum Belegen der Portozahlung in einem offenen Sys-
tem und insbesondere ein Portofrankiersystem und 
ein Verfahren zum Belegen von Portozahlung in einer 
virtuellen Frankiererkonfiguration.

Stand der Technik

[0002] Portofrankiersysteme sind entwickelt wor-
den, die verschlüsselte Information verwenden, wel-
che auf einem Poststück als Teil einer Indizia zum 
Belegen von Portozahlung aufgedruckt werden. Die 
verschlüsselte Information schließt einen Portowert 
für das Poststück kombiniert mit anderen sich auf das 
Poststück beziehenden postalischen Daten ein und 
den Portofrankierer, der die Indizia druckt. Die ver-
schlüsselte Information, die üblicherweise als Digital-
kennzeichen oder Digitalsignatur bezeichnet wird, 
authentifiziert und schützt die Integrität der Informati-
on einschließlich des Portowerts, der auf dem Post-
stück aufgedruckt wird für die spätere Verifizierung 
der Portozahlung. Da die Digitalkennzeichnung ver-
schlüsselte Information einbezieht, die sich auf das 
Belegen der Portozahlung bezieht, ist das Ändern der 
gedruckten Information in einer Indizia durch Stan-
dardverifizierungsprozeduren erfassbar. Beispiele 
von Systemen, die solche Indizia erzeugen und dru-
cken, werden in den US-Patenten mit den Nummern 
4,725,718, 4,757,537, 4,775,246 und 4,873,645 be-
schrieben, die jeweils der Anmelderin der vorliegen-
den Erfindung gehören.

[0003] Momentan gibt es zwei Portofrankiereinrich-
tungstypen: Ein geschlossenes System und ein offe-
nes System. In einem geschlossenen System ist die 
Systemfunktionalität nur für die Frankieraktivität ge-
dacht. Beispiele geschlossener Systeme von Fran-
kiereinrichtungen, die auch als Portobelegeinrichtun-
gen bezeichnet werden, schließen konventionelle Di-
gital- und Analog-(mechanische und elektronische) 
Portofrankierer ein, wobei ein dedizierter Drucker ge-
sichert mit einem Frankierer oder einer Buchungs-
funktion gekoppelt ist. In einem geschlossenen Sys-
tem ist der Drucker üblicherweise sicher gekoppelt 
und dem Frankierer zugedacht und das Drucken ei-
nes Portobelegs kann nicht ohne das Verbuchen des 
Portobelegs stattfinden. In einem offenen System ist 
der Drucker nicht der Frankieraktivität zugedacht, 
was die Systemfunktionalität für mehrere und unter-
schiedliche Anwendungen zusätzlich zu der Fran-
kieraktivität freigibt. Beispiele von Offensystem-Fran-
kiereinrichtungen schließen Personalcomputer-ba-
sierte bzw. PC-basierte Einrichtungen mit Ein-
zel-/Mehr-Prozessbetriebssystemen (Sing-
le-Task/Multi-Task-Betriebssysteme), Mehrbenutzer-

anwendungen und digitale Drucker ein. Eine Offen-
system-Frankiereinrichtung ist eine Frankierbelege-
inrichtung mit einem nicht dedizierten Drucker, der 
nicht sicher mit einem sicheren Buchungsmodul ge-
koppelt ist. Eine Offensystem-Indizia, die von einem 
nicht dedizierten Drucker gedruckt wird, wird durch 
Einschließen von Adressateninformation in den ver-
schlüsselten Beleg des gedruckten Portos auf dem 
Poststück für nachfolgende Verifizierung sicher ge-
macht. Siehe U.S.-Patentnummern 4,725,718 und 
4,831,555, die jeweils der Anmelderin der vorliegen-
den Erfindung gehören.

[0004] Der Postdienst der Vereinigten Staaten 
("USPS") hat ein Informations-basiertes Indiziapro-
gramm ("IBIP") herausgegeben, welches ein verteil-
tes gesichertes System ist zum Nachrüsten und Er-
weitern existierender Portofrankierer unter Verwen-
dung eines neuen Belegs der Portozahlung, der als 
Informations-basierte Indizia bekannt ist. Das Pro-
gramm vertraut auf digitale Signaturtechniken zum 
Erzeugen einer Indizia für jeden Umschlag, deren Ur-
sprung autentifiziert werden kann und deren Inhalt 
nicht modifizierbar ist. IBIP wird angesehen als neue 
Verfahren unterstützend zum Anwenden von Fran-
kierung zusätzlich zu der derzeitigen Methode, wel-
che üblicherweise auf einen Portofrankierer vertraut, 
um mechanisch Indizia auf Poststücke aufzudrucken. 
IBIP erfordert das Drucken eines großen, hochdich-
ten, zweidimensionalen ("2-D") Balkencodes auf ei-
nem Poststück. Der 2-D-Balkencode codiert Informa-
tion und ist mit einer Digitalsignatur signiert.

[0005] Der USPS (Postdienst der Vereinigten Staa-
ten) hat Entwurfsspezifikationen für IBIP herausge-
geben. Die "INFORMATION BASED INDICIA PRO-
GRAM (IBIP) INDIZICUM SPECIFICATION", datiert 
auf den 13. Juni 1996 und revidiert am 23. Juli 1997 
("IBIP Indicium Specification" bzw. IBIP-Indizia-Spe-
zifikation) definiert die vorgeschlagenen Erfordernis-
se für eine neue Indizia, die auf Post angewendet 
wird unter Verwendung von IBIP. Die "INFORMATI-
ON BASED INDICIA PROGRAM POSTAL SECURI-
TY DEVICE SPECIFICATION", datiert auf den 13. 
Juni 1996 und revidiert am 23. Juli 1997 ("IBIP PSD 
Specification" bzw. IBIP-PSD-Spezifikation) definiert 
die vorgeschlagenen Erfordernisse für eine Portosi-
cherheitseinrichtung ("PSD" von Postal Security De-
vice), welches eine sichere Prozessor-basierte Bu-
chungseinrichtung ist, die darin gespeicherte Porto-
werte ausgibt, verbucht zum Unterstützen des Erstel-
lens einer neuen "Informations-basierten" Portopost-
markierung oder Indizia, die auf Post angewendet 
wird, welche unter Verwendung von IBIP verarbeitet 
wird. Die "INFORMATION BASED INDICIA PRO-
GRAM HOST SYSTEM SPECIFICATION", datiert 
am 9. Oktober 1996, definiert die vorgeschlagenen 
Erfordernisse für ein Host-System-Element von IBIP 
("IBIP Host Specification" bzw. IBIP-Host-Spezifikati-
on). IBIP schließt das Verkoppeln von Benutzer-, Por-
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to- und Anbieterinfrastrukturen ein, welche die Syste-
melemente des Programms sind. Der "INFORMATI-
ON BASED INDICIA PROGRAM KEY MANAGE-
MENT PLAN", datiert am 25. April 1997, definiert das 
Erzeugen, Verteilen, Verwenden und Ersetzen von 
kryptographischen Schlüsseln, die von dem 
USPS-Produkt-/Diensteanbieter und dem PSDs ver-
wendet werden ("IBIP KMS Specification" bzw. 
IBIP-KMS-Spezifikation). Die Spezifikationen werden 
hier kollektiv als "IBIP-Spezifikationen" bezeichnet.

[0006] Die IBIP-Spezifikationen definieren ein offe-
nes Einzel-Frankiersystem, das hier als PC-Frankie-
rer bezeichnet wird, welcher eine PSD gekoppelt mit 
einem Personalcomputer ("PC") umfasst, der als ein 
Host-System arbeitet mit einem daran gekoppelten 
Drucker ("Host-PC"). Der Host-PC lässt die Frankier-
anwendungssoftware ablaufen und zugeordnete Bi-
bliotheken (hier kollektiv als "Host-Anwendungen"
bezeichnet) und kommuniziert mit einer oder mehre-
ren hinzugefügten PSDs. Der PC-Frankierer kann 
nur auf an den Host-PC gekoppelte PSDs zugreifen. 
Es gibt keinen f PSD-Fernzugriff für den PC-Frankie-
rer.

[0007] Der PC-Frankierer verarbeitet Transaktionen 
zum Ausgeben von Porto, zum Buchen und zum 
Nachfüllen auf dem Host-PC. Die Verarbeitung wird 
lokal zwischen dem Host-PC und der daran gekop-
pelten PSD vorgenommen. Verbindungen mit einem 
Datenzentrum, beispielsweise zum Registrieren und 
für Nachfülltransaktionen werden lokal vom Host-PC 
über eine lokale oder eine Netz-Modem-/Internetver-
bindung vorgenommen. Das Verbuchen von Last-
schriften und Gutschriften für die PSD wird ebenfalls 
lokal ausgeführt, die Transaktionen auf dem Host-PC 
protokollierend. Der Host-PC kann mehr als eine 
PSD unterbringen, beispielsweise eine PSD pro seri-
ellem Port. Einige in dem Host-PC laufende Anwen-
dungsprogramme wie ein Wortprozessor oder ein 
Kuvert-Entwerfer können auf die Host-Anwendungen 
zugreifen.

[0008] Die IBIP-Spezifikationen richten sich nicht 
auf ein IBIP-Offen-Frankiersystem in einer Netz-Um-
gebung. Jedoch verhindern die Spezifikationen ein 
solches Netz-basiertes System nicht. Im Allgemeinen 
steuert in einer Netz-Umgebung ein Netz-Server-PC 
von Ferne das von einem Client-PC im Netz angefor-
derte Drucken. Sicherlich steuert der Client-PC ir-
gendwelches lokales Drucken.

[0009] Eine Version eines Netz-Frankiersystems, 
die hier als "Virtueller Frankierer" bezeichnet wird, 
hat viele Host-PCs ohne irgendwelche daran gekop-
pelte PSDs. Die Host-PCs lassen Host-Anwendun-
gen ablaufen, aber alle PSD-Funktionen werden auf 
dem bzw. den Servern vorgenommen, der/die bei ei-
nem Datenzentrum angeordnet ist/sind. Die 
PSD-Funktionen beim Datenzentrum können in einer 

an einem Computer beim Datenzentrum angebrach-
ten sicheren Einrichtung vorgenommen werden oder 
können im Computer selbst vorgenommen werden. 
Die Host-PCs müssen mit dem Datenzentrum ver-
bunden sein, um Transaktionen zu verarbeiten wie 
Portoausgabe, Frankiererregistrierung oder Frankie-
rernachfüllen. Transaktionen werden durch den 
Host-PC angefordert und zu dem Datenzentrum zur 
Fernverarbeitung gesendet. Die Transaktionen wer-
den zentral beim Datenzentrum ausgeführt und die 
Ergebnisse werden zu dem Host-PC zurückgeführt. 
Das Verbuchen von Guthaben und die Transaktions-
verarbeitung sind beim. Datenzentrum zentralisiert. 
Siehe beispielsweise U.S.-Patentnummern 
5,454,038 und 4,873,645, welche der Anmelderin der 
vorliegenden Anmeldung zugeordnet sind. Der virtu-
elle Frankierer geht nicht konform mit allen derzeiti-
gen Anforderungen der IBIP-Spezifikationen. Spezi-
ell lassen die IBIP-Spezifikationen nicht das Vorneh-
men von PSD-Funktionen bei dem Datenzentrum zu.

[0010] Bisher hat jede Frankiereinrichtung oder Ver-
buchungseinheit eines Portofrankiersystems eine 
einzigartige Guthabensherkunfststelle, d.h. wurde 
bei einem einzelnen Postamt registriert. Die in jeder 
Frankiereinrichtung gespeicherten Portoguthaben 
sind kreditiert bzw. vorab bezahlt worden für das Kon-
to des einzelnen Postamts, von dem angenommen 
worden ist, dass es alle Poststücke, die von der bei 
ihm registrierten Frankiereinrichtung gedruckte Indi-
zia enthalten, handhabt. Daher wurden für Firmen 
oder Postversandräumen, die unterschiedliche Post-
aufgabe-Ursprünge zur Verarbeitung von Poststü-
cken erfordern, mehrere Frankierer benötigt, um sol-
che mehreren Postaufgabe-Ursprünge zu erreichen. 
Während beispielsweise die meisten Frankierer in ei-
nem Frankierraum in Shelton, Connecticut konfigu-
riert sein können, um Porto Poststücken zu belegen, 
die in dem Postamt in Shelton, Connecticut aufgege-
ben werden, können andere Frankierer konfiguriert 
sein, um Porto auf Poststücke zu belegen, die bei ab-
weichenden Postaufgabe-Ursprüngen wie zum Bei-
spiel New Haven, Connecticut, aufgegeben werden, 
die später geöffnet sein könnten als das Postamt in 
Shelton.

[0011] Es ist die derzeitige Praxis für einen Postkun-
den, der wünscht, Post in verschiedenen Postämtern 
aufzugeben, getrennte Frankierer für jedes Postamt 
zu haben. Ausreichende Guthaben müssen in jedem 
Frankierer vorhanden sein, um Porto für Post bei den 
entsprechenden Postämtern zu bezahlen. Wenn die 
Frankierer einen konventionellen Frankiererwieder-
auffüllprozess verwenden wie zum Beispiel den 
"Postage By Phone®" (Registrierte Marke)-Dienst, 
der von Pitney Bowes Inc. aus Stamford, Connecti-
cut, bereitgestellt wird, dann muss der Postkunde ge-
trennte Wiederauffüllrufe für jeden Frankierer vorneh-
men. Ferner können die Guthaben, sobald sie in ei-
nem Frankierer vorhanden sind, nicht auf leichte Wei-
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se zurückgenommen werden oder zu einem anderen 
Frankierer übertragen werden. Dies führt zu Schwie-
rigkeiten für Postkunden, die nicht notwendiger Wei-
se im Voraus wissen, wie viel Post sie bei welchem 
Postamt aufzugeben wünschen.

[0012] Verschiedene Postanbieter einschließlich 
des Postdienstes der Vereinigten Staaten (USPS) 
denken nun über die Durchführbarkeit eines virtuel-
len Portofrankiersystems nach. Ein durch ein virtuel-
les Portofrankiersystem gegebenes Problem ist, 
dass es leicht transportierbar ist, weil die Frankierein-
richtung nicht örtlich an einen Postkunden gebunden 
ist. Beispielsweise kann ein reisender Postkunde, der 
einen Notebook-Computer mit Host-Anwendungen 
verwendet, wünschen, Post von den verschiedenen 
Orten zu senden. Jedoch ermöglichen die derzeiti-
gen Postleitzahl-Einzahlungserfordernisse des 
USPS solche Bewegung des Frankierprozesses 
nicht. Sobald eine virtuelle Frankiereranordnung für 
ein Individuum oder eine Firma für einen Postaufga-
be-Ursprung konfiguriert ist, würde ein solches 
Transportieren des virtuellen Portofrankiersystems 
derzeitige USPS-Regeln verletzen.

Offenbarung der Erfindung

[0013] Es ist bestimmt worden, dass ein virtuelles 
Portofrankiersystem Vorteile bereitstellt, die nicht mit 
konventionellen Portobezahlsystemen verfügbar 
sind. Für die Postorganisationen stellt ein virtuelles 
Portofrankiersystem ein zentrales Management für 
das gesamte Porto bereit, ohne physikalische Fran-
kierer oder PSDs zu benötigen. Ein fernerer Vorteil ist 
die Möglichkeit, einen Postkunden direkt jedem Post-
stück zuzuordnen im Gegensatz zu jeder Rücknah-
me. Für Postkunden wird keine Frankierer-Hardware, 
d.h. kein Portofrankierer oder PSD erfordert. Auch 
müssen Postkunden nicht die derzeitigen Listen von 
gültigen Adressen beibehalten, wie bei verkauften 
CD-ROMs. Postkunden können Porto bedarfsweise 
erwerben. Letztendlich müssen Frankierer-Anbieter 
die physikalischen Frankierer nicht nachverfolgen. 
Ein virtuelles Portofrankiersystem eliminiert Proble-
me mit gestohlenen oder an einen anderen Ort ge-
brachten Frankierern und vereinfacht das Frankie-
rer-Management im Allgemeinen.

[0014] Es wurde gefunden, dass ein Buchungspro-
zess in einer Portofrankiersystem implementiert wer-
den kann, der gleichzeitiges Registrieren der Porto-
frankiereinrichtung bei verschiedenen unterschiedli-
chen Postämtern vorsieht.

[0015] Üblicherweise wird ein abnehmendes Regis-
ter in einer Portofrankiereinrichtung um einen Betrag 
von Portokapital kreditiert, während dem Portoneu-
auffüllen für die Portofrankiereinrichtung. Die Porto-
frankiereinrichtung schließt auch eine Vielzahl von 
Unterregistern ein, die eines von einigen unter-

schiedlichen Postämtern repräsentieren, in Bezug 
auf welche die Portofrankiereinrichtung berechtigt ist, 
sie als Postaufgabe-Ursprung zu verwenden. Für 
jede Transaktion wird, wenn das absteigende Regis-
ter mit einem Portobetrag belastet wird, eines der Un-
terregister um denselben Betrag inkrementiert für 
Transaktionen, die seinem Postaufgabe-Ursprung 
zugeordnet sind. Bei der nächsten Portowiederauf-
fülltransaktion für die Portofrankiereinrichtung wer-
den die gesamten internen Übertragungen zu dem je-
weiligen Unterregister der lokalen Postämter an das 
Wiederauffüll-Datenzentrum gemeldet, welches die-
se dem Postdienst meldet. Der Postdienst kann dann 
das Portowiederauffüllkapital an das jeweilige geeig-
nete Postamt übermitteln. Beim Frankieren jedes 
Poststücks druckt die Portofrankiereinrichtung einen 
einem geeigneten Postamt entsprechenden Organi-
sationsportocode als Teil einer auf dem Poststück 
aufgedruckten digitalen Indizia auf.

[0016] In der vorliegenden Erfindung schließt das 
virtuelle Portofrankiersystem ein Datenzentrum ein, 
das konfiguriert ist mit mindestens einem jedem unter 
dem virtuellen Portosicherheitssystems lizenzierten 
Postkunden zugeordneten Portofrankierkonto (PSA 
bzw. Postage Metering Account). Das PSA schließt 
eine Vielzahl von Unterregistern ein, die einer Viel-
zahl von Postaufgabe-Ursprüngen zugeordnet sind. 
Die Unterregister können im Voraus autorisierte Kon-
ten sein, die Postaufgabe-Ursprünge repräsentieren, 
von welchen der Postkunde autorisiert ist, Post auf-
zugeben oder können Konten sein, die jedes Mal er-
stellt werden, wenn ein Postkunde wählt, Post von ei-
nem neuen Postaufgabe-Ursprung zu wählen. Wenn 
der Postkunde Porto für ein Poststück anfordert, bei-
spielsweise über den Personalcomputer des Post-
kunden, führt das Datenzentrum eine Geldmittelbu-
chung und Digitalkennzeichen-Berechnungen unter 
Verwendung eines PSA des Postkunden aus. Das Di-
gitalkennzeichen schließt eine PSA-Identifizierung 
als Teil der verschlüsselten Information ein. Das Da-
tenzentrum bestimmt den Postaufgabe-Ursprung, 
führt dann die Buchung in dem PSA aus und dem ge-
eigneten Sub-Register und erzeugt dann ein Kenn-
zeichen, welches dann zu dem Postkunden gesendet 
wird, um auf das Poststück aufgedruckt zu werden.

[0017] Das PSA kann ein voraufgefülltes Konto sein 
unter Verwendung eines Neuauffüllprozesses ähn-
lich dem, wie er für traditionelle Frankierer verwendet 
wird. Alternativ kann das PSA ein Echtzeitzahlungs-
konto sein, das Porto einem im Voraus autorisierten 
Kreditkonto des Postkunden belastet. In der bevor-
zugten Ausführungsform belastet das Datenzentrum 
simultan die Kreditkarte eines Postkunden, wenn das 
Kennzeichen erzeugt wird und bucht die Portomenge 
in dem geeigneten Sub-Register für jeden Postaufga-
be-Ursprung, so dass die geeigneten Portokonten für 
das ausgegebene Porto belastet werden können.
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[0018] Einige Vorteile werden aus der vorliegenden 
Erfindung realisiert. Ein solcher Vorteil bezieht sich 
auf die Postregularien, die erfordern, dass die auf ein 
frankiertes Poststück aufgedruckte Portofrankierung 
von einem von dem lokalen Postamt, bei welchem 
das Poststück zum Versenden aufgegeben wird, li-
zenzierten Frankierer erhalten wird, welches Postamt 
auch als "Postaufgabe-Ursprung" oder "Domain" be-
zeichnet wird. Mit einem PSA bei einem Datenzent-
rum und einer Vielzahl von dem PSA zugeordneten 
Sub-Konten ist ein Postkunde nicht auf einen einzel-
nen Aufgabeursprung oder eine Domain beschränkt. 
Während beispielsweise einige Postkunden gewillt 
sein können, die Benutzung des virtuellen Portofran-
kiersystems zu beschränken, um ihre Poststücke in 
einem einzelnen Aufgabeursprung in der Nähe ihres 
Arbeitsplatzes aufzugeben, können andere Postkun-
den wünschen, ihre Poststücke an unterschiedlichen 
Aufgabeursprüngen aufzugeben. Beispielsweise 
kann ein Postkunde mit einem Notebook-Computer 
mit virtueller Portofrankiersystemsoftware reisen, die 
es ihm ermöglichen würde, auf das Datenzentrum 
von Orten zuzugreifen, die anderen Aufgabeursprün-
gen zugeordnet sind. Die vorliegende Erfindung ver-
leiht jedem Postkunden die Fähigkeit, auf sein bzw. 
ihr PSA beim Datenzentrum von irgendwelchen sol-
chen Orten zuzugreifen und einen Beleg der Portobe-
zahlung zu erhalten, der auf das Poststück, welches 
von irgendeinem solchen Ort versendet wird, aufge-
druckt werden kann.

[0019] Die vorliegende Erfindung, wie sie in den Pa-
tentansprüchen 1 und 13 definiert ist, stellt ein Sys-
tem und ein Verfahren bereit zum Belegen der Porto-
zahlung, welche ein lokales Portodrucksystem ein-
schließen, das bei einem fernen Frankier-Datenzent-
rum bezüglich der Erzeugung des Portobeleges an-
fragt. Die Anforderung schließt einen Portoumfang 
ein, der auf ein Poststück aufzudrucken ist. Das ferne 
Frankier-Datenzentrum bestimmt einen Postur-
sprungsort entsprechend der Anforderung für den 
Portobeleg, verbucht dann für den Portoumfang in ei-
nem allgemeinen Konto in Entsprechung zu dem lo-
kalen Portodrucksystem und in einem Bezahlkonto in 
Entsprechung zu dem bestimmten Postursprungsort. 
Das ferne Frankier-Datenzentrum erzeugt einen Por-
tobeleg ansprechend auf die Anforderung. Der Porto-
beleg schließt eine Digitalkennung ein und den vor-
bestimmten Postursprung. Das ferne Frankier-Da-
tensystem sendet den Portobeleg zu dem lokalen 
Portodrucksystem, welches den Portobeleg und den 
bestimmen Postursprung auf das Poststück druckt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0020] Die obigen und andere Ziele und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung werden auf die Betrachung 
der folgenden detaillierten Beschreibung, angesehen 
im Zusammenhang mit den beiliegenden Zeichnun-
gen ersichtlich, in welchen sich durchgängig gleiche 

Bezugszeichen auf gleiche bzw. ähnliche Teile bezie-
hen und in welchen zeigt:

[0021] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Systems 
zum Verteilen von Porto, die Prinzipien der vorliegen-
den Erfindung umsetzend;

[0022] Fig. 2 ein Blockdiagramm der Datenzentren-
datenbank für das virtuelle Portofrankiersystem mit 
mehreren Aufgabeursprüngen für jedes Konto;

[0023] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm des Prozesses 
für ein Bruchteilbelastungsverfahren zum Verbuchen 
und Verteilen von Kapitalguthaben an mehrere Auf-
gabeursprünge in Übereinstimmung mit der vorlie-
genden Erfindung; und

[0024] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm eines Vorausbe-
zahlverfahrens für das Buchen und Verteilen von Ka-
pitalbeträgen an mehrere Ursprungsaufgabestellen.

Bestes Verfahren zum Ausführen der Erfindung

[0025] Beim Beschreiben der vorliegenden Erfin-
dung wird Bezug genommen auf die Zeichnungen, 
wobei in Fig. 1 ein virtuelles Portofrankiersystem zu 
sehen ist, das allgemein durch 10 gekennzeichnet ist. 
Das virtuelle Portofrankiersystem 10 schließt mehre-
re (nur eines ist gezeigt) Personalcomputersysteme 
(PC) ein, die allgemein mit 20 gekennzeichnet sind, 
wobei jedes Zugriff auf einen Drucker 22 hat zum 
Drucken eines Portobelegs auf einem Umschlag 
oder Etikett. Der PC 20 ist mit einem Transaktions-
verarbeitungsdatenzentrum 30 verbunden, das Por-
toverbuchung und Frankierbelegverarbeitung aus-
führt. Das virtuelle Portofrankiersystem 10 ermöglich 
es jedem Postkunden, einen konventionellen PC zu 
verwenden, um bedarfsweise von fern eine Portobe-
zahlung zu erhalten. Im Gegensatz zu konventionel-
len Portofrankiersystemen schließt das virtuelle Por-
tofrankiersystem 10 keinerlei beim Postkunden ange-
ordnete Frankierer-Hardware ein. Auch gibt es kei-
nerlei beim Postkunden gespeichertes Portokapital-
guthaben. Die gesamte Frankierung und Verbuchung 
von Kapitalbeträgen findet beim Datenzentrum 30
unter Verwendung von Funktionssoftware und Da-
tenbankaufzeichnungen statt, die den "Portofrankie-
rer" des Postkunden repräsentieren. Das Verbu-
chungsverfahren für das virtuelle Portofrankiersys-
tem 10 kann ein konventionelles Vorausbezahlsys-
tem oder Nachbezahlsystem sein. Jedoch ist die be-
vorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ein Echtzeitzahlverfahren, in welchem der 
Transaktionsumfang an das Kreditkartenkonto eines 
Postkunden vergebührt wird, wenn die Transaktion 
auftritt. Dieses Verfahren wird hier als "Bruchteilver-
gebührung"-Portobezahlung bzw. "Tröpfchenverge-
bührungsportobezahlung" bezeichnet, weil der Post-
kunde kein Porto für ein Poststück zahlt, bis der Post-
kunde bereit ist, das Poststück zu drucken.
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[0026] In dem virtuellen Portofrankiersystem stellt 
ein "Frankierer"-Lieferant wie zum Beispiel Pitney 
Bowes Inc. dem Postkunden die Client-Software be-
reit, die auf dem PC 20 abläuft. Die Client-Software 
veranlasst Kommunikationen mit dem Datenzentrum 
30, welche Frankiertransaktionen ausführen, um ei-
nen Portobeleg für einzelne Poststücke oder Post-
stückbündel vorzunehmen. In der bevorzugten Aus-
führungsform richtet die Client-Software eine Verbin-
dung zum Datenzentrum ein und fordert Porto durch 
das Bereitstellen von Portoinformation in Bezug auf 
die angeforderten Transaktionen an, wie zum Bei-
spiel den Portobetrag, die Adressinformation und 
(optional) den Ursprung der Aufgabe für jedes Post-
stück. Das Datenzentrum 30 empfängt die Postinfor-
mation, bestimmt die Postleitzahl des Ursprungs für 
das Poststück bzw. die Poststücke, führt Verbu-
chungsfunktionen aus und erzeugt einen verschlüs-
selten Beleg der Portozahlung wie zum Beispiel eine 
Kennzeichnung oder eine digitale Signatur und sen-
det Indizia-Information einschließlich des Kennzei-
chens an den PC 20. Der PC empfängt die Indizia-In-
formation, erstellt die Indizia-Bitmap, welche auf ei-
nem PC-Monitor (nicht dargestellt) angezeigt werden 
kann und durch den Drucker 22 auf dem Poststück 
gedruckt werden kann. Der PC 20 trennt dann die 
Verbindung vom Datenzentrum 30 oder fordert eine 
andere Transaktion an. Die Verbindung zwischen 
dem PC 20 und dem Datenzentrum 30 kann über ei-
nen Netzdiensteanbieter sein wie zum Beispiel im In-
ternet, oder durch Direktruf unter Verwendung des 
Modems des PCs.

[0027] Das virtuelle Portofrankiersystem 10 elimi-
niert den Bedarf des Beibehaltens und der Verbu-
chung von traditionellen Frankiereinrichtungen bei je-
dem Postkunden und stellt Flexibilität für das Hand-
haben von Anforderungn mehrerer Aufgabe-Ur-
sprünge durch jeden Postkunden bereit. Das virtuelle 
Portofrankiersystem 10 stellt auch zusätzliche Diens-
te bereit, die nicht verfügbar sind mit konventionellen 
Frankiereinrichtungen wie zum Beispiel Echtzeitad-
ressierhygiene, Direktmarketingdienste und 
Kleinbetragsvergebührungsportobezahlung. Das vir-
tuelle Portofrankiersystem 10 stellt eine Benutze-
rauthentifizierung durch das Datenzentrum 30 zum 
Identifizieren des Postkunden mit gültigem Konto be-
reit. Wenn ein Postkunde für jede Anforderung au-
thentifiziert worden ist, beispielsweise durch einen 
Benutzernamen, ein Passwort oder ein anderes kon-
ventionelles Verfahren, bedient das Datenzentrum 30
die Anforderung und führt Indizia-Information zu dem 
PC 20 zurück, wo die Indizia erstellt wird und auf das 
Poststück aufgedruckt wird.

[0028] Es wird wieder Bezug genommen auf Fig. 1, 
der Postkunde veranlasst eine Portobelegtransaktion 
durch Ablaufenlassen der Clients-Software im PC 20, 
welcher das Datenzentrum 30 kontaktiert. Beim Da-
tenzentrum 30 unterstützt ein Kommunikationsserver 

32 die Verbindbarkeit von verschiedenen Kommuni-
kationstechnologien und Protokollen. Der Kommuni-
kationsserver mischt den gesamten kommenden 
Verkehr und leitet ihn zu einem Funktionsserver 34, 
welcher das Anmelden des Postkunden unterstützt, 
das Ausgeben von Porto und postalisches Melden. 
Auf die gesamte Postkundeninformation wird unter 
Einschluss der Verwendung öffentlicher oder privater 
Schlüssel von einem Datenbankserver 36 zugegrif-
fen, wo die Postkundeninformation sicher gespei-
chert ist unter Verwendung sicherer kryptographi-
scher Prozesse und Protokolle. (Es wird verstanden 
werden, dass aus Sicherheitsgründen einige Infor-
mation in einer sicheren Einrichtung oder an einem 
sicheren Ort wie zum Beispiel dem Schlüssel-Mana-
geementsystem 38 gespeichert sein mag). Alle emp-
findlichen kryptographischen Prozesse treten in dem 
Schlüssel-Managementsystem 38 auf, welches ei-
nen sicheren, eine Fälschung offenbarenden und auf 
eine Fälschung ansprechenden eingeschlossenen 
Bereich einschließt.

[0029] Postkunden richten Konten über einen Onli-
ne-Anmeldeprozess mit dem Datenzentrum 30 ein. 
Während des Anmeldens gibt der Postkunde beim 
PC 20 Konteninformation wie zum Beispiel den Be-
nutzernamen, das Passwort und das Bezahlverfah-
ren ein. Irgendwelche Registrierungsgebühren kön-
nen zu diesem Zeitpunkt vergebührt werden. Das Da-
tenzentrum 30, welches vorzugsweise durch einen 
Frankiererlieferanten wie zum Beispiel Pitney Powes 
Inc. verwaltet wird, arrangiert alle Frankiererlizenzen 
und Verträge zwischen den Postkunden und der 
Post.

[0030] In der bevorzugten Ausführungsform ist das 
Verfahren der Bezahlung ein Echtzeittröpfchenge-
bührenbuchverfahren, beispielsweise auf der Kredit-
karte des Postkunden, wobei die Kreditkarte nur be-
lastet wird mit Porto, welches für das Belegen ausge-
geben worden ist, bevor das Belegen auftritt. Alterna-
tiv kann ein traditionelles Im-Voraus-Bezahlverfahren 
verwendet werden, wobei jeder Postkunde einen 
Mindest-Geldbetrag in das virtuelle Frankiererkonto 
des Postkunden bereithalten muss. Wenn die Kon-
tenguthaben unter einen spezifischen Pegel abfallen, 
wird ein Neuauffüllen in Bezug auf das Konto des 
Postkunden vergebührt.

[0031] Ein Frankierer (oder ein PSD) wird an eini-
gen unterschiedlichen Postämtern registriert. Der 
Frankierer hat interne Unterregister, die jedem der 
Postämter entsprechen, für welches der Frankierer 
autorisiert ist. Der Frankierer hat ferner ein Register 
für den nationalen Postdienst. Wenn der Kunde einen 
Wiederauffüll-Ruf vornimmt, meldet der Frankierer 
den Status jedes Sub-Registers an das wiederauffül-
lende Datenzentrum. Kapitalguthaben werden durch 
eine Wiederauffülltransaktion zu dem Register des 
nationalen Postdienstes übertragen. Der Staus der 
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Sub-Register wird von dem Wiederauffülldatenzent-
rum an den nationalen Postdienst gemeldet, um es 
dem Postdienst zu ermöglichen, Porto bei jedem lo-
kalen Postamt zu verbuchen.

[0032] In der vorliegenden Erfindung gibt es kein 
PSD, d.h., es gibt keine Frankiereinrichtung, die an 
den PC gekoppelt ist, von welchem die Portobezah-
lung angefordert wird. Das virtuelle Portofrankiersys-
tem 10 ersetzt die Buchungs- und Frankierfunktionen 
des PSD durch Frankiersoftware beim PC 20 und 
Postkundenkontoinformation, die beim Datenzent-
rum 30 ausgeführt und aktualisiert wird.

[0033] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung stellt das virtuelle Portofrankiersystem 10 je-
dem Postkunden ein Frankiersystem bereit, das die 
Fähigkeit hat, Transaktionen von mehreren Postauf-
gabeursprungsorten zu veranlassen. In einer Ausfüh-
rungsform wird die PSA bei einigen unterschiedli-
chen Postämtern registriert und hat interne Sub-Re-
gister in Entsprechung zu jedem Postamt, für wel-
ches die PSA autorisiert ist. Wenn der Postkunde ei-
nen Portobelegvorgang von dem Datenzentrum an-
fordert, bestimmt das Datenzentrum den Postaufga-
beursprung basierend darauf, wo der Postkunde die 
Anforderung für das Porto veranlasst oder alternativ 
aus der Anforderung selbst, und, wenn das PSA au-
torisiert ist für einen solchen Aufgabeursrpung, ver-
vollständigt das Datenzentrum das Erzeugen des 
Portobelegvorgangs und verbucht den Betrag des 
Portos entsprechend in dem PSA und dem Sub-Re-
gister in Entsprechung zu dem Postaufgabeur-
sprung.

[0034] In der bevorzugten Ausführungsform gibt es 
keinen Bedarf in Bezug auf im Voraus autorisierte 
Postaufgabeursprungsorte. Sobald das Datenzent-
rum einen gültigen Postaufgabeursprungsort basie-
rend darauf, wo der Postkunde die Anforderung für 
das Porto veranlasst, bestimmt, vervollständigt das 
Datenzentrum das Erzeugen eines Portobelegs und 
verbucht den Betrag des Portos in Übereinstimmung 
mit dem PSA und dem Sub-Register in Entsprechung 
zu dem Postaufgabeursprung. Ein solches Verbu-
chen wird nachstehend detaillierter beschrieben.

[0035] Verschiedene Verfahren können verwendet 
werden zum Bestimmen des Postaufgabeursprungs 
für eine angeforderte Transaktion. Beispielsweise ist 
ein Verfahren zum Bestimmen eines Ur-
sprungs-Postleitzahlencodes unter Verwendung ei-
ner ID (Identifizierungskennung) eines Rufenden von 
einem Telefonruf in dem U.S.-Patent Nr. 5,943,858, 
angemeldet am 31. Dezember 1996 und der Anmel-
derin der vorliegenden Patentanmeldung gehörend, 
offenbart. Für andere Arten von Verbindungen (wie 
zum Beispiel über ein Netz oder das Internet) kann 
der Ursprung der Postaufgabe unter Verwendung ge-
eigneter Datenbanken bestimmt werden, die bereits 

existieren oder die gleich erstellt werden können (wie 
zum Beispiel die Netz-ID oder die Internet-Adresse). 
Sicherlich kann ein Postkunde den Ursprung der 
Postaufgabe über den PC eingeben oder das Daten-
zentrum kann den Ursprung der Postaufgabe von der 
Rückadressinformation bestimmen, die durch den 
Postkunden bereitgestellt wird. Jedoch ist leicht er-
sichtlich, dass die letzteren Verfahren weniger zuver-
lässig sind.

[0036] Nun wird Bezug genommen auf Fig. 2, in der 
die Dateistruktur des Datenbankservers 36 gezeigt 
ist. Die Datenbank umfasst eine Vielzahl von PSAs 
(Postdienstkonten), wobei jedes PSA ein von dem 
Datenzentrum 30 verwaltetes Portokonto repräsen-
tiert. Jedes PSA ist auch bei bis zu N-verschiedenen 
Postämtern (PO1, PO2, PON), d.h. Aufgabe-Ursprün-
gen, registriert. Jedes PSA hat ein Register (RNPS) 
für den nationalen Post-Dienst. Jedes PSA hat inter-
ne Sub-Register (RPO1, RPO2, ... RPON), die dem je-
weiligen Postamt entsprechen, für welches das PSA 
berechtigt ist. In der bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung hat jedes PSA ein RPO 
für jeden gültigen Postaufgabeursprungsort. Für jede 
Portobelegtransaktion verbucht das Datenzentrum in 
dem RNPS eines PSA und in einem der RPO bezüg-
lich des belegten Portos. Demnach ermöglicht es die 
vorliegende Erfindung einer Anforderung für einen 
Portobeleg, einen Postaufgabeursprungsort beizu-
schließen, der vom Ursprungsort eines Post-Haupt-
registers des PSA abweicht. Eine alternative 
Dateistruktur für einen Datenbankserver 36 schließt 
für jedes PSA ein Register des nationalen Postdiens-
tes ein. Jedoch statt des Unterregisters in jedem PSA 
hat der Datenbankserver 36 ein getrenntes Bu-
chungsregister für jeden Postaufgabeursprungsort, 
in welchem eine Echtzeitverbuchung für jede Trans-
aktion für einen Aufgabeursprung auftritt. Der Funkti-
onsserver bei dem Datenzentrum führt die Verbu-
chungs- und die Portobelegerzeugungsfunktionen 
aus und speichert Transaktions- und Verbuchungsin-
formation in dem PSA und den geeigneten Sub-Re-
gistern.

[0037] Bei irgendeinem vorbestimmten Intervall wie 
zum Beispiel täglich, oder wenn das Wiederauffüllen 
des PSA vorkommt, meldet das Datenzentrum 30
den Status des PSA und jedes RPO an den Post-
dienst. In der bevorzugten Ausführungsform eines 
Kleinbetragsbelastungszahlverfahrens verifiziert der 
Postdienst, da Kreditkartentransaktionen für alle ge-
meldeten Portobezahlvorgänge verbucht worden 
sind, die Bezahlung der gesamten Transaktionen, die 
gemeldet worden sind und ordnet Kapitalguthaben 
von einer solchen Bezahlung den zugehörigen loka-
len Postämtern zu. Wenn ein Vorauszahlungsverfah-
ren verwendet wird, veranlasst das Datenzentrum die 
Übertragung von Kapitalguthaben zu dem Postdienst 
entsprechend. Der Postkunde fordert zu dem RN-
PS-Register übertragenes Guthabenkapital an. Das 
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Guthabenkapital wird durch eine Wiederauffülltrans-
aktion zu dem Register des nationalen Postdienstes 
übermittelt. Meldungen der Sub-Register (RPO1, 
RPO2, RPON) werden von dem Wiederauffülldaten-
zentrum zu dem nationalen Postdienst gemeldet, um 
es dem Postdienst zu ermögichen, das Porto bei dem 
jeweiligen lokalen Postamt zu verbuchen. Das Regis-
ter RNPS kann ansteigende oder absteigende Regis-
ter haben. Die RPO-Register können einfach eine 
Gesamtheit des belegten Portos für für das entspre-
chende Postamt bestimmte Post sein.

[0038] Die vorangehende Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
verwendet eine existierende Infrastruktur des derzei-
tigen postalischen Systems für die Postbezahlung an 
lokale Postämter. Es wird verstanden werden, dass 
die derzeitige Infrastruktur umgangen werden könnte 
durch Implementieren eines Verfahrens für die direk-
te Bezahlung an lokale Postämter zum Zeitpunkt, zu 
dem die Transaktion belegt wird.

[0039] Wenn ein erforderlicher Portobetrag für jede 
Transaktion bestimmt worden ist, beispielsweise, 
durch spezifisches Anfordern durch den Postkunden 
oder durch automatisches Bestimmen beim Daten-
zentrum, kann der Portobetrag von dem PSA des 
Postkunden in einem Vorauszahlverfahren abgezo-
gen werden, in einem Bezahlverfahren für ein Bezah-
len im Nachhinein zu dem PSA des Postkunden hin-
zugefügt werden, oder direkt einer im Voraus autori-
sierten Kreditkarte des Postkunden in einem Echt-
zeitbezahlverfahren belastet werden. In dem letzeren 
und bevorzugten Verfahren enthält das PSA keine 
Kapitalguthaben bis zum Zeitpunkt des Portobeleg-
ausgebens, wobei dann Portoguthabenkapital nur 
während der Transaktion vorliegt. In diesem Echtzeit-
bezahlverfahren kann ein Guthabenskapital zu dem 
Postaufgabeursprung übertragen werden, wenn der 
Portobelegvorgang stattfindet, oder vorzugsweise in 
einem vorbestimmten Intervall. Jede Transaktion 
wird in den Frankiererdatenbankaufzeichnungen als 
eine Historien-Aufzeichnung protokolliert. Es wird 
verstanden werden, dass ein Wiederauffüllen des 
PSA nach einem Vorausbezahlverfahren oder ein 
Bezahlen in einem Bezahlverfahren mit nachträgli-
cher Bezahlung vervollständigt werden könnte durch 
eine automatische Kreditkartentransaktion. Die fol-
gende Beschreibung der vorliegenden Erfindung wird 
das Echtzeitbezahlverfahren einschließen, jedoch 
können sowohl nachstehend beschriebene Voraus-
bezahlverfahren als auch Verfahren zum Bezahlen 
im Nachhinein mit der vorliegenden Erfindung ver-
wendet werden.

[0040] Nun wird Bezug genommen auf Fig. 3, der 
Prozess zum Ausgeben von Kapitalguthaben in 
Übereinstimmung mit einem Kleinbetragsverbu-
chungsbezahlverfahren beginnt bei Schritt 200 da-
mit, dass der Postkunde über den PC 20 die Verwen-

dung eines Kreditkartenkontos für ein Kreditgutha-
bensteuerzentrum wie zum Beispiel eine Bank, auto-
risiert. (Eine solche Autorisierung kann über das Da-
tenzentrum zum Kreditguthabensteuerzentrum vor-
genommen werden). Bei Schritt 205 bestätigt das 
Kreditguthabensteuerzentrum eine solche Autorisie-
rung und meldet sie dem Datenzentrum 30. Bei 
Schritt 210 aktiviert das Datenzentrum das PSA des 
Postkunden durch Zuweisen des Kreditkartenkontos 
des Postkunden dazu und meldet dies dem Postkun-
den. Bei Schritt 215 veranlasst der Postkunde über 
den PC 20 eine Anforderung von Indizia-Information 
von dem Datenzentrum 30, postalische Information 
bereitstellend wie zum Beispiel Portobetrag und Be-
stimmungsortinformation. Beim Schritt 220 antwortet 
das Datenzentrum 30 auf die Anforderung durch Ve-
rifizieren, ob ausreichend Kreditguthaben verfügbar 
ist, Belasten des Kreditkartenkontos des Postkunden 
und Bestimmen der gültigen Ursprungs-Postleitzahl 
für die Anforderung, Berechnen eines Digitalkennzei-
chens oder einer digitalen Signatur in Entsprechung 
zu der mit der Anforderung bereitgestellten postali-
schen Information und Weiterleiten der Indizia-Infor-
mation einschließlich der Digitalkennung zu dem PC 
20. Das Datenzentrum 30 speichert auch Informati-
on, die sich auf jede Transaktion bezieht, als eine 
Historienaufzeichnung, die zum dem Postdienst in 
vorbestimmten Intervallen weiterzuleiten ist. Bei 
Schritt 225 erhält der PC 20 die Indizia-Information 
von dem Datenzentrum 30, erzeugt eine Indi-
zia-Bitmap-Abbildungsvorlage und druckt die Indizia 
auf das Poststück. Zu irgendeinem vorbestimmten 
Intervall, beispielsweise täglich, meldet das Daten-
zentrum 30 im Schritt 230 dem Postdienst den Ge-
samtportobetrag für jede Frankier-ID (PSA) und Ur-
sprungs-Postleitzahlen-Kombination durch Weiterlei-
ten der Historienaufzeichnung zu dem Postdienst. 
Bei Schritt 235 kombiniert der Postdienst die Trans-
aktionen für jede Ursprungspostleitzahl zum Bestim-
men des jedem Ursprungspostleitzahlenpostamt (lo-
kalen Postamt) gehörenden Betrags. Bei Schritt 240
weist der Postdienst von dem Guthabenskapitalsteu-
erzentrum jedem lokalen Postamt einen geeigneten 
Kapitalbetrag zu. Alternativ könnten die Schritte 235
und 240 beim Datenzentrum durchgeführt werden 
(oder beim Guthabenkapitalsteuerzentrum).

[0041] Nun wird Bezug genommen auf Fig. 4, der 
Prozess zum Ausgeben von Kapitalguthaben in 
Übereinstimmung mit einer Vorausbezahlversion der 
vorliegenden Erfindung beginnt bei Schritt 300, bei 
dem der Postkunde über dem PC 20 Kapitalguthaben 
zu einem Kapitalguthabensteuerzentrum wie zum 
Beispiel einer Bank sendet. Beim Schritt 305 bestä-
tigt das Kapitalguthabensteuerzentrum eine solche 
Autorisierung und meldet sie dem Datenzentrum 30. 
Bei Schritt 310 stimmt das Datenzentrum das PSA für 
den Postkunden auf ein Konto für das zusätzliche Ka-
pitalguthaben ab und meldet dies dem Postkunden. 
Bei Schritt 315 veranlasst der Postkunde über den 
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PC 20 eine Anforderung nach einer Indizia-Informati-
on von dem Datenzentrum 30, postalische Informati-
on wie zum Beispiel den Portobetrag und die Bestim-
mungsortinformation bereitstellend. Bei Schritt 320
antwortet das Datenzentrum 30 auf die Anforderung 
durch Verifizieren, ob ausreichend Guthaben verfüg-
bar ist, Belasten des Kontos des Postkunden, Be-
stimmen einer gültigen Ursprungs-Postleitzahl für die 
Anforderung, Berechnen einer Digitalkennung oder 
einer digitalen Signatur in Entsprechung zu der mit 
der Anforderung bereitgestellten postalischen Infor-
mation, und Weiterleiten der Indizia-Information ein-
schließlich der Digitalkennung zu dem PC 20. Das 
Datenzentrum 30 speichert auch Information in Be-
zug auf jede Transaktion als eine Historien-Aufzeich-
nung, die zu einem vorbestimmten Intervall an den 
Postdienst weiterzuleiten ist. Bei Schritt 325 erhält 
der PC 20 die Indizia-Information vom Datenzentrum 
30, erzeugt eine Indizia-Bitmap-Abbildungsvorlage 
und druckt die Indizia auf das Poststück. Zu irgendei-
nem vorbestimmten Intervall, beispielsweise täglich, 
meldet das Datenzentrum 30 beim Schritt 330 dem 
Postdienst den Gesamtportobetrag für jede Frankie-
rer-ID (PSA) und Ursprungs-Postleitzahl-Kombinati-
on durch Weiterleiten der Historienaufzeichnung zu 
dem Postdienst. Bei Schritt 335 kombiniert der Post-
dienst die Transaktionen für jede Ursprungs-Postleit-
zahl zum Definieren des jedem der Ursprungs-Post-
leitzahlen-Postämter bzw. lokalen Postämter gehö-
renden Betrags. Bei Schritt 340 weist der Postdienst 
einen geeigneten Kapitalguthabensbetrag von dem 
Kapitalguthabenssteuerzentrum jedem lokalen Post-
amt zu.

[0042] Es wird verstanden werden, dass obwohl die 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung als 
Portofrankiersysteme beschrieben worden sind, die 
vorliegende Erfindung auch anwendbar ist auf ir-
gendein Werte-Frankiersystem, das Transaktionsbe-
legung einschließt wie Geldtransaktionen, Güter-
transaktionen und Informationstransaktionen. Es 
wird ebenfalls verstanden werden, dass obwohl die 
vorliegende Erfindung in Bezug auf Ursprungs-Post-
leitzahlencodes beschrieben worden ist, die vorlie-
gende Erfindung geeignet ist für irgendeine Art von 
postalischem Code, der durch verschiedene Post-
systeme verwendet wird, oder für irgendein postali-
sches Verbuchungssystem (wie eines, bei dem die 
Bezahlung für Pakete und Briefe unterschiedlichen 
Postabteilungen zuzuordnen sind).

[0043] Während die vorliegende Erfindung unter 
Bezugnahme auf Ausführungsformen davon offen-
bart und beschrieben worden ist, wird wie oben er-
wähnt ersichtlich werden, dass Variationen und Modi-
fikationen darin vorgenommen werden können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Belegen einer Portozahlung, 

wobei das Verfahren die Schritte umfasst:  
Ausführen einer Anforderung von einem lokalen Por-
todrucksystem (10) zu einem fernen Frankierdaten-
zentrum (30) für die Erzeugung von Portobeleginfor-
mation, wobei die Anforderung einen auf ein Post-
stück zu druckenden Portobetrag enthält;  
Bestimmen eines postalischen Ursprungs entspre-
chend der Anforderung für Portobeleginformation bei 
dem fernen Frankierdatenzentrum;  
ein erstes Verbuchen bei dem fernen Frankierdaten-
zentrum bezüglich des Portobetrags in einem allge-
meinen, dem lokalen Portodrucksystem entspre-
chenden Konto;  
ein zweites Verbuchen bei dem fernen Frankierda-
tenzentrum bezüglich des Portobetrags in einem 
dem bestimmten postalischen Ursprung entspre-
chend Zahlungskonto;  
Erzeugen von Portobeleginformation ansprechend 
auf die Anforderung;  
Senden der Portobeleginformation an das lokale Por-
todrucksystem; und  
Drucken der Portobeleginformation auf das Post-
stück.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Porto-
beleginformation den bestimmten postalischen Ur-
sprung enthält.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
eines Druckens der Portobeleginformation Drucken 
des bestimmten postalischen Ursprungs auf das 
Poststück enthält.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
eines Erzeugens von Portobeleginformation den 
Schritt umfasst:  
Erzeugen eines digitalen Kennzeichens, wobei das 
digitale Kennzeichen verschlüsselte Information mit 
dem dem Poststück zugeordneten Portobetrag dar-
stellt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die ver-
schlüsselte Information ferner mindestens einen Teil 
der Bestimmungsortsadresse des Poststücks und 
des bestimmten postalischen Ursprungs enthält.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Schritte 
des ersten Verbuchens und des zweiten Verbuchens 
die Schritte umfasst:  
Abbuchen des Portobetrags von einem für das allge-
meine Konto verfügbaren Gesamtkapital; und  
Gutschreiben des Portobetrags auf dem Konto des 
bestimmten postalischen Ursprungs.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Schritte 
des ersten Verbuchens und des zweiten Verbuchens 
die Schritte umfassen:  
Belasten des allgemeinen Kontos mit dem Portobe-
trag; und  
Gutschreiben des Portobetrags auf dem bestimmten 
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postalischen Ursprungskonto.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
eines Bestimmens des postalischen Ursprungs die 
Schritte umfasst:  
Empfangen einer Kommunikation, die von dem loka-
len Portodrucksystem ausgeht, und die die Portobe-
leginformation anfordert;  
Erhalten eines Ursprungsidentifizierers aus der Kom-
munikation, die vom Ursprung ausgeht,  
Erhalten einer dem Ursprungsidentifizierer entspre-
chenden Adresse; und  
Bestimmen des postalischen Ursprungs durch Erhal-
ten von Postleitzahlinformation für die Adresse.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner den Schritt 
umfassend:  
Erhalten einer Frankiererlizenz von dem Nationalen 
Postdienst basierend auf der Postleitzahlinformation.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Kom-
munikation ein Telefonanruf ist, und der Identifizierer 
eine Telefonnummer ist und der Schritt eines Erhal-
tens des Ursprungsidentifizierers ein Verwenden ei-
ner Anrufer-ID zum Erhalten einer Telefonnummer 
umfasst, von der das lokale Portodrucksystem die 
Anforderung für die Portobeleginformation initiiert 
hat.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Kom-
munikation eine Netzkommunikation ist, und der 
Identifizierer eine Netzadresse ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
eines Bestimmens des postalischen Ursprungs den 
Schritt umfasst:  
Empfangen eines gewünschten postalischen Ur-
sprungs von dem lokalen Portodrucksystem.

13.  Portofrankiersystem umfassend:  
eine Vielzahl von lokalen Portodrucksystemen (10), 
wobei jedes der lokalen Portodrucksysteme einen 
Universal-Prozessor (20) mit einem damit gekoppel-
ten ungesicherten Drucker (22) enthält;  
ein fernes Frankier-Datenzentrum (30), das kommu-
nikativ mit der Vielzahl von lokalen Portodrucksyste-
men gekoppelt ist, wobei das ferne Frankier-Daten-
zentrum einen zweiten Prozessor enthält sowie eine 
Verbuchungseinrichtung, eine Wertspeichereinrich-
tung, eine Verschlüsselungseinrichtung und eine Ein-
richtung zum Bestimmen des postalischen Ur-
sprungs entsprechend der Anforderung nach Porto-
beleginformation, wobei die Wertspeichereinrichtung 
ein allgemeines Konto für jedes der lokalen Porto-
drucksysteme und ein jedem bestimmten postali-
schen Ursprung entsprechendes Zahlungskonto ent-
hält, wobei das ferne Frankier-Datenzentrum autori-
siert ist zum Ausgeben von einem Beleg einer Porto-
zahlung für eine Vielzahl von postalischen Ursprün-
gen.

14.  System nach Anspruch 13, wobei jedes loka-
le Portodrucksystem die Fähigkeit aufweist den auf 
ein Poststück durch den ungesicherten Drucker auf-
zudruckenden Beleg der Portozahlung von dem fer-
nen Frankier-Datenzentrum anzufordern und zu er-
halten, wobei die Anforderung einen Portobetrag und 
eine Bestimmungsortsadresseninformation enthält.

15.  System nach Anspruch 14, wobei für jede An-
forderung für einen Beleg der Portozahlung, das fer-
ne Frankier-Datenzentrum den postalischen Ur-
sprung entsprechend der jeweiligen Anforderung be-
stimmt, den Beleg der Portozahlung erzeugt, das all-
gemeine Konto für das die jeweilige Anforderung ma-
chende lokale Portodrucksystem belastet und dem 
dem bestimmten postalischen Ursprung entspre-
chenden Zahlungskonto gutschreibt.

16.  System nach Anspruch 14, wobei das ferne 
Frankier-Datenzentrum für jede Anforderung für ei-
nen Beleg einer Portozahlung den postalischen Ur-
sprung entsprechend der jeweiligen Anforderung be-
stimmt, den Beleg der Portozahlung erzeugt, das all-
gemeine Konto für das die jeweilige Anforderung ma-
chende lokale Portodrucksystem belastet und dem 
dem bestimmten postalischen Ursprung entspre-
chenden Zahlungskonto gutschreibt.

17.  System nach Anspruch 13, wobei die Einrich-
tung zum Bestimmen eines postalischen Ursprungs 
die Einrichtung zum Erhalten einer einem der Anfor-
derung für Portobeleginformation zugeordneten Ur-
sprungsidentifizierer entsprechenden Adresse um-
fasst, und das Bestimmen des postalischen Ur-
sprungs durch Erhalten von Postleitzahlinformation 
für die Adresse.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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